
AKTIENBESELLSCHAFT 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 9 der 
Tagesordnung gemäß 99 71 Abs. 1 Ziffer 8,186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

Nach dem zu Tagesordnungspunkt 9 der am 19. Juni 2007 stattfindenden ordentlichen 
Hauptversammlung vorgeschlagenen Beschluss soll die Pfleiderer Aktiengesellschaft erneut 
ermächtigt werden, gemäß § 71 Abs. 1 Ziffer 8 AktG eigene Aktien bis zu 10 % des Grundkapitals 
zu erwerben. Die bisher bestehende, von der Hauptversammlung vom 13. Juni 2006 erteilte 
Ermächtigung, deren Geltungsdauer nach den Bestimmungen des § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG auf 
höchstens 18 Monate beschränkt war, läuft am 12. Dezember 2007 aus. Die Ermächtigung soll 
daher für den Zeitraum bis zum 18. Dezember 2008 erneuert werden. 

Mit der neuen Ermächtigung wird die Pfleiderer Aktiengesellschaft weiterhin in die Lage versetzt, 
von dem Instrument des Erwerbs eigener Aktien Gebrauch zu machen, um die damit 
verbundenen Vorteile im Interesse der Pfieiderer Aktiengesellschaft und ihrer Aktionäre 
insbesondere zur Bedienung des Aktienoptionsplans der Pfieiderer Aktiengesellschaft zu 
realisieren. Diese Ermächtigung besteht in den gesetzlichen Grenzen der 3s 71 Abs. 2, 71d und 
71e AktG. Dies bedeutet, dass die neue Ermächtigung insbesondere dann nicht besteht, wenn 
und soweit von der bislang bestehenden oder einer früheren Ermächtigung zum Erwerb eigener 
Aktien bis zur zulässigen Grenze Gebrauch gemacht worden ist und die auf diese Weise 
erworbenen Aktien nicht veräußert oder eingezogen worden sind. 

Beim Erwerb der Aktien ist die Gesellschaft bereits gemäß aktienrechtlicher Bestimmungen zur 
Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes verpflichtet. Der Erwerb eigener Aktien kann nur 
über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots 
erfolgen. Hierdurch erhalten alle Aktionäre in gleicher Weise die Gelegenheit, Aktien an die 
Gesellschaft zu veräußern, sofern die Gesellschaft von der Ermächtigung zum Erwerb eigener 
Aktien Gebrauch macht. 

Auf Grund der vorgeschlagenen Ermächtigung können die von der Gesellschaft erworbenen 
Aktien ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung eingezogen werden. Hierdurch wird das 
Grundkapital der Pfleiderer Aktiengesellschaft herabgesetzt oder der Anteil der übrigen Aktien am 
Grundkapital erhöht. Ferner können die eigenen Aktien durch ein öffentliches Angebot an alle 
Aktionäre oder über die Börse wieder veräußert werden. Mit diesen Möglichkeiten des Verkaufs 
wird bei der Wiederausgabe der Aktien das Recht der Aktionäre auf Gleichbehandlung gewahrt. 



Der Beschluss sieht die Ermächtigung des Vorstands vor, die erworbenen eigenen Aktien unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu verwenden. 

a) Gemäß § 71 Abs. 1 Ziffer 8 Satz 5 AktG sieht die vorgeschlagene Ermächtigung unter lit. b) 
vor, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die erworbenen eigenen Aktien 
auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre 
veräußern darf. Voraussetzung ist, dass die eigenen Pfleiderer Aktien entsprechend der 
Regelung in 5 186 Abs. 3 Satz4 AktG zu einem Preis veräußert werden, der den 
Börsenkurs der Aktien zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. In 
dem Beschlussvorschlag ist festgelegt, dass der in diesem Sinne maßgebliche Börsenkurs 
der Mittelwert der nach dem Handelsvolumen gewichteten Schlusskurse der Aktie der 
Gesellschaft im Xetra-Handel während der letzten drei Börsenhandelstage vor der 
Veräußerung der Pfleiderer Aktien ist. Dadurch wird gewährleistet, dass die Interessen der 
Aktionäre der Pfleiderer Aktiengesellschaft nicht durch zufällige Kursbildungen 
beeinträchtigt werden. 

Die Möglichkeit der Veräußerung in anderer Form als über die Börse oder durch ein 
Angebot an alle Aktionäre liegt im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre. Die mit der 
Ermächtigung eröffnete Möglichkeit, bei der Weiterveräußerung der erworbenen eigenen 
Aktien das Bezugsrecht der Aktionäre in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG auszuschließen, dient dem lnteresse der Pfleiderer Aktiengesellschaft, in 
geeigneten erforderlichen Fällen Pfleiderer Aktien beispielsweise an institutionelle Anleger 
zu verkaufen oder zur Einführung der Pfleiderer Aktien an Auslandsbörsen zu verwenden. 
Mit einer etwaigen Einführung der Aktie der Gesellschaft an ausländischen Börsen, an 
denen sie bisher noch nicht gehandelt wird, kann die Aktionärsbasis im Ausland verbreitert 
werden. Die Pfleiderer Aktiengesellschaft erhält durch die Möglichkeit des 
Bezugsrechtsausschlusses die erforderliche Flexibilität, auf Grund einer günstigen 
Börsensituation sich bietende Gelegenheiten schnell und flexibel sowie kostengünstig zu 
nutzen, ohne den zeit- und kostenaufwändigen Weg einer Bezugsrechtsemission 
beschreiten zu müssen. 

Die Ermächtigung beschränkt sich auf insgesamt höchstens 10 % des Grundkapitals der 
Gesellschaft. Durch diese Vorgaben wird im Einklang mit der gesetzlichen Regelung dem 
Schutzbedürfnis der Aktionäre im Hinblick auf einen Verwässerungsschutz ihres 
Anteilsbesitzes Rechnung getragen. Durch die Berücksichtigung von Aktien, die bis 
zur Veräußerung eigener Aktien auf Grund anderer Ermächtigungen zum 
Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, wird 
sichergestellt, dass keine eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abc. 3 Satz 4 AktG veräußert werden, wenn dies dazu führen 
würde, dass insgesamt für mehr als 10 % des Grundkapitals das Bezugsrecht der Aktionäre 
ohne besonderen sachlichen Grund ausgeschlossen wird. 



b) Auf Grund der unter lit. C) vorgeschlagenen Ermächtigung können die erworbenen 
Pfleiderer Aktien auch verwendet werden, um mit ihnen als Gegenleistung Unternehmen, 
Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben. Dadurch wird die 
Pfleiderer Aktiengesellschaft in die Lage versetzt, in geeigneten Fällen Unternehmen, Teile 
von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen nicht nur durch Zahlung eines 
Kaufpreises in bar, sondern auch im Wege einer Gegenleistung durch Überlassung von 
Aktien der Gesellschaft erwerben zu können. Dadurch werden die liquiden Mittel der 
Pfleiderer Aktiengesellschaft geschont und der Umfang einer möglichen 
Kaufpreisfinanzierung verringert. Der internationale Wettbewerb und die Globalisierung der 
Wirtschaft verlangen zunehmend diese Form der Gegenleistung. Konkrete Pläne für das 
Ausnutzen dieser Ermächtigung bestehen nicht. Der Vorstand wird der Hauptversammlung 
jeweils Bericht über die Ausnutzung dieser Ermächtigung erstatten. 

Ferner sollen der Vorstand und bei Ausgabe der Aktien an Mitglieder des Vorstands der 
Aufsichtsrat unter lit. d) und e) des Beschlusses ermächtigt werden, erworbene eigene 
Aktien der Pfleiderer Aktiengesellschaft zur Bedienung von Bezugsrechten, die im Rahmen 
des von der ordentlichen Hauptversammlung vom 10. Juli 2001 beschlossenen Pfleiderer 
Aktienoptionsplans 2001 oder im Rahmen des von der ordentlichen Hauptversammlung 
vom 13. Juni 2006 unter Punkt 8 der Tagesordnung beschlossenen Pfleiderer 
Aktienoptionsplans 2006 für Führungskräfte ausgegeben wurden oder werden, zu 
verwenden und darüber hinaus eigene Aktien der Pfleiderer Aktiengesellschaft an die 
Teilnehmer von Aktienoptionsprogrammen zu veräußern, soweit die Teilnehmer nach den 
Programmbedingungen verpflichtet sind, als Voraussetzung für die Gewährung 
von Aktienoptionen Pfleiderer Aktien als Eigeninvestment zu erwerben. Dabei 
darf der Abgabepreis den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreiten. Diese 
Wiederausgabeermächtigung legt den Kreis der Personen, an die die Pfleiderer Aktien 
veräußert werden können, abschließend fest. Das gesetzliche Bezugrecht der Aktionäre ist 
infolge dieser Festsetzung zwingend ausgeschlossen. 

Im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung 2001 wurde der Pfleiderer 
Aktienoptionsplan 2001 für die Führungskräfte erläutert und beschlossen. Der unter 
Tagesordnungspunkt 8 der ordentlichen Hauptversammlung vom 13. Juni 2006 
beschlossene Pfleiderer Aktienoptionsplan 2006 wurde in einem hierzu erstatteten Bericht 
des Vorstands erläutert. Die Möglichkeit, eigene Aktien der Pfleiderer Aktiengesellschaft in 
Erfüllung der Bezugsrechte aus den Aktienoptionen an die Bezugsberechtigten zu 
gewähren, ist ein geeignetes Mittel, einer bei Erfüllung der Bezugsrechte mit auf Grund des 
bedingten Kapitals neu geschaffenen Aktien eintretenden Verwässerung des 
Kapitalbesitzes und des Stimmrechts der Aktien entgegenzuwirken. Ob und in welchem 
Umfang von der Ermächtigung zur Ausgabe eigener Aktien bei der Erfüllung der 
Bezugsrechte Gebrauch gemacht wird oder stattdessen neue Aktien aus dem bedingten 
Kapital ausgegeben werden, entscheidet der Vorstand und im Fall der Ausübung des 
Bezugsrechts durch ein Mitglied des Vorstands der Aufsichtsrat, die sich dabei vom 
Interesse der Aktionäre und der Pfleiderer Aktiengesellschaft leiten lassen. 



d) Darüber hinaus soll der Vorstand unter lit. f) ermächtigt werden, die auf Grund der 
Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien zur Bedienung von Bezugs- und 
Umtauschrechten zu verwenden, die auf Grund der Ausübung von Options- oder 
Wandlungsrechten oder der Erfüllung von Wandlungspflichten der Inhaber von Options- 
undloder Wandelschuldverschreibungen entstehen, die von der Pfleiderer 
Aktiengesellschaft auf Grund der von der ordentlichen Hauptversammlung vom 
19. Juni 2007 unter Punkt 8 der Tagesordnung beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe 
von Options- undloder Wandelschuldverschreibungen ausgegeben werden. Soweit die 
Gesellschaft von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, muss das bedingte Kapital nach 
5 4 Abs. 3 der Satzung nicht in Anspruch genommen werden. Die Interessen der Aktionäre 
werden durch diese zusätzliche Möglichkeit daher nicht berührt. 

Die Interessen der Aktionäre werden daher insgesamt durch die Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss nicht unangemessen beeinträchtigt. 

Neumarkt, im Mai 2007 
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